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Ausstellen und Fälschung unrichtiger 

Gesundheitszeugnisse, §§ 277ff. StGB   1 
 

Von Karolin Ahrens  

 

Zum Hintergrund: 

Im Zuge der staatlich veranlassten Coronakrise ist es zu einer Flut von strafrechtlichen 

Verfolgungen maßnahmenkritischer Ärzte (und deren Personal) gekommen. Im 

Rahmen ihrer ärztlichen Unabhängigkeit haben diese festgestellt, dass das Tragen 

einer Maske – sprich das Bedecken der beiden und einzigen Körperöffnungen, die 

für die Sauerstoffzufuhr vorgesehen sind, generell gesundheitsschädlich ist.  

Gestützt werden kann diese ärztliche Bewertung mittlerweile auf eine 

evidenzbasierte (Meta) -Studie.  2 

 

1. Maskenattest als ein Gesundheitszeugnis i.S.d. § 279 i.V.m. § 278 StGB 

Nach unserer juristischen Bewertung liegt schon kein Gesundheitszeugnis vor.  
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Evidenzbasierte wissenschaftliche Erkenntnisse zur generellen 

Gesundheitsgefährdung durch Masken 

 

Für eine rein inhaltliche Bewertung qualifizierten sich insgesamt 65 

wissenschaftliche Arbeiten über Masken. Darunter waren 14 

Übersichtsarbeiten und zwei Meta-Analysen. 

Bewertung nachgewiesener Veränderungen in der Atmungsphysiologie von 

Maskenträgern :  

mit einer signifikanten Korrelation von O2-Abfall und Müdigkeit (p < 0,05), einem 

gehäuften Auftreten von Atemstörungen und O2-Abfall (67 %), N95-Maske und CO2-

Anstieg (82 %), N95-Maske und O2 Abfall (72 %), N95-Maske und Kopfschmerzen (60 

%), respiratorische Beeinträchtigung und Temperaturanstieg (88 %), aber auch 

Temperaturanstieg und Feuchtigkeit (100 %)  

 

Von den mathematisch auswertbaren, wegweisenden 44 Arbeiten mit signifikanten 

negativen Maskeneffekten (p < 0,05 oder n ≥ 50%) wurden 22 im Jahr 2020 (50%) 

und 22 vor der COVID-19-Pandemie veröffentlicht. Von diesen 44 

Veröffentlichungen waren 31 (70 %) experimenteller Natur, die übrigen waren 

Beobachtungsstudien (30 %). Die meisten der fraglichen Veröffentlichungen waren 

aufbereitet und mit den 

entsprechenden 

Literaturhinweisen 

versehen.  



englischsprachig (98 %). Dreißig Arbeiten bezogen sich auf chirurgische Masken (68 

%), 30 Veröffentlichungen auf N95-Masken (68 %), und nur 10 Studien betrafen 

Masken aus Stoff (23 %). 

Trotz der Unterschiede zwischen den Primärstudien konnten wir in der quantitativen 

Analyse eine statistisch signifikante Korrelation zwischen den negativen 

Begleiterscheinungen der Blutsauerstoffverarmung und der Müdigkeit bei 

Maskenträgern mit p = 0,0454 nachweisen. 

und organsystembezogene Phänomene, die mit dem Tragen von Masken 

einhergehen, im Bereich der Inneren Medizin auftreten (mindestens 11 

Publikationen, Abschnitt 3.2). Die Liste umfasst die Neurologie (sieben Publikationen, 

Abschnitt 3.3), die Psychologie (mehr als 10 Publikationen, Abschnitt 3.4), die 

Psychiatrie (drei Publikationen, Abschnitt 3.5), die Gynäkologie (drei Publikationen, 

Abschnitt 3.6), die Dermatologie (mindestens 10 Publikationen, Abschnitt 3.7), die 

HNO-Medizin (vier Publikationen, Abschnitt 3.8), die Zahnmedizin (eine Publikation, 

Abschnitt 3.8), die Sportmedizin (vier Publikationen, Abschnitt 3. 9), Soziologie (mehr 

als fünf Publikationen, Abschnitt 3.10), Arbeitsmedizin (mehr als 14 Publikationen, 

Abschnitt 3.11), Mikrobiologie (mindestens vier Publikationen, Abschnitt 3.12), 

Epidemiologie (mehr als 16 Publikationen, Abschnitt 3.13) und Pädiatrie (vier 

Publikationen, Abschnitt 3.14) sowie Umweltmedizin (vier Publikationen, Abschnitt 

3.15). 

 

Gesetzliche Grundlage 

Besonders zu beachten ist auch, dass der Straftatbestand des § 277 StGB erst 

im Zuge der staatlich veranlassten Coronakrise zu Lasten der Ärzte und 

Betroffenen erweitert wurde. Gleiches gilt für den Straftatbestand des 

Ausstellen eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses, § 278 StGB. 
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Rechtlicher Hinweis  
Karolin Ahrens 

Aus unserer Sicht ist in den vorliegenden Strafverfahren 

essenziell gerichtlich feststellen zu lassen, dass ein 

sogenanntes Maskenattest kein Gesundheitszeugnis im 

Sinne des § 278 StGB darstellt.  

Das Maskentragen – insbesondere bei einem gesunden 

Menschen – ist generell gesundheitsschädlich, sodass nach 

unserer juristischer Bewertung selbst ein fernmündlich 

erteiltes Attest nicht unrichtig sein kann. 

Zu beachten ist auch, dass laut Bundesinstitut für 

Arzneimittel eine sog. (Alltags)maske schon keinen 

Fremdschutz bietet und daher als untauglich zu bewerten ist. 

Bei den übrigen verwendenden Mund-Nasen-Bedeckungen 

sind strenge Sicherheitsvorschriften (Arbeitsschutz) 

einzuhalten.  

Die Missachtung dieser Vorschriften begründet ggf. 

Schadensersatzansprüche der Adressaten. 
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